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Beispielhafte Auslöser durch 
Unternehmen 

Sanktion durch Zertifizierungsstelle 

Leichte Abweichung (B-Bewertung, nicht 
erfüllt) 

 Schriftlicher Hinweis  

(Eigentlich keine Sanktion, sondern Hilfsmittel zur Vermeidung 
zukünftiger Verstöße)  

Verstöße gegen Dokumentationspflichten, 
die die Sicherheit des Systems gefährden 
können (mögliche Bewertung: nicht erfüllt) 

 Verstärkte Aufzeichnungs- und Meldepflicht  

 Ggf. Nachaudit 

 Ggf. zusätzliche Probenahme und Analyse 

 Zertifikatserteilung erst nach Umsetzung und Prüfung der 

Korrekturmaßnahme durch die Zertifizierungsstelle 

Abweichungen oder Verstöße, die die 
Sicherstellung der „Ohne Gentechnik“-
Lebensmittel- bzw. „VLOG geprüft“- 
Futtermittel gefährden, z.B. Verwendung 
konventioneller Rohstoffe, fehlende 
Einhaltung von Umstellungszeiten, 
fehlende Chargentrennung, etc.  
(mögliche Bewertung: nicht erfüllt, KO) 

 Abmahnung 

 Nachaudit 

 Ggf. zusätzliche Probenahme und Analyse 

 Bei Bewertung KO: Entzug des VLOG-Zertifikats innerhalb 

von 2 Werktagen 

Feststellung von GVO bei Identifikation 
einer konkret betroffenen Menge (z.B. 
Partie im Futtermittelwerk, etc.)  

 Ausschluss nicht konformer Waren/Erzeugnisse von der 

Auslobung als „Ohne Gentechnik“-Produkte  

 Nachaudit 

 Ggf. zusätzliche Probenahme und Analyse 

 

Wiederholter Verstoß gegen den VLOG-
Standard 

 Abmahnung 

 Nachaudit 

 Ggf. zusätzliche Probenahme und Analyse 

 Aussetzung der Zertifizierung mit zeitlich begrenztem 

Vermarktungsverbot von „Ohne Gentechnik“ 

Lebensmitteln bzw. „VLOG geprüft“-Futtermitteln 

 Schwerwiegende Verstöße;  

 Fehlende Bereitschaft zur Einhaltung 

der Vorgaben;  

 Nutzung des VLOG-Zertifikats für nicht 

zertifizierte Produkte/Futtermittel oder 

in irreführender Art und Weise;  

 Verweigertes oder nicht konformes 

Nachaudit(-ergebnis) nach Aussetzung 

der Zertifizierung  

 Auflösung des Kontrollvertrages  

 Entzug des VLOG-Zertifikats 

 


